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Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

__  Ja __  Nein

 Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: __ %

 in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind

 in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind

 Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: __ %

 Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl 

keine nachhaltigen Investitionen 

angestrebt werden, enthält es einen 

Mindestanteil von 5 % an nach haltigen 

Investitionen

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind

mit einem sozialen Ziel

 Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige Investi-
tion ist eine Investition in 
eine Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung eines 
Umweltziels oder sozialen 
Ziels beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese Investition 
keine Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das 
in der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist 
und ein Verzeichnis von 
ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese Verordnung 
umfasst kein Verzeichnis 
der sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige Investitionen 
mit einem Umweltziel 
könnten taxonomiekon-
form sein oder nicht.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900XJJ6S2FSXNHL76

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben?

 Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände werden neben dem finanziellen Erfolg 

beispielsweise folgende ökologischen und sozialen-Merkmale berücksichtigt

•  Umwelt („Environmental“): Vermeidung von Klimatransitionsrisiken, Erhaltung von

Flora und Fauna, Schutz der natürlichen Ressourcen und der Atmosphäre, Begren-

zung der Bodenverschlechterung und des Klimawandels, Vermeidung von Eingriffen

in Ökosysteme und Verlusten der biologischen Vielfalt.

•  Soziales („Social“): Allgemeine Menschenrechte, Verbot von Kinder- und Zwangs-

arbeit, Einhaltung der Gleichbehandlungsgrundsätze, Faire Arbeitsbedingungen

und angemessene Entlohnung.

•  Unternehmensleitsätze („Governance“): Einhaltung von Unternehmensethik und

Prinzipien der Korruptionsbekämpfung gemäß UN Global Compact, Leitsätze der

guten Unternehmensführung sowie Regelungen zur Verhinderung der Geldwäsche

und Terrorismusfinanzierung.

Es wurde kein Referenzwert (Index) benannt, um die mit dem Finanzprodukt beworbe-

nen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

•  Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben

werden, herangezogen?

Im Rahmen der Environmental-Social-Governance-Analyse zur Bestimmung, der 

nachhaltigsten Unternehmen in unterschiedlichen Wirtschaftszweigen werden 

unter anderem die folgenden Indikatoren externer Datenanbieter herangezogen

Indikator ESG Risk Score

Beschreibung Das ESG-Risiko-Rating (ESG Risk Score) bewertet Investitionen von 

Zielfonds in Unternehmen und Staaten sowie branchenspezifische 

Risiken in den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) 

und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Der 

ESG Risk Score setzt sich dabei sowohl aus dem Corporate und 

Sovereign Risk Score zusammen. Hierbei werden Unternehmen und 

Staaten durch einen Drittanbieter bewertet und durch den Score 

eine Vergleichbarkeit hergestellt. 

Methodik Die Skala läuft von 0 bis 100 Punkten (Scores): 0 ist dabei die beste 

Bewertung, 100 die schlechteste. Die Unternehmen werden anhand 

ihrer Scores in fünf Risikokategorien gruppiert, beginnend beim 

geringsten Risiko „Negligible“ (0 – 10 Punkte) bis zu „Severe“ (über 

40 Punkte), der schlechtesten Bewertung. Zielfonds sind damit auch 

über unterschiedliche Branchen vergleichbar.

Mit Nachhaltigkeitsindi-
katoren wird gemessen, 
inwieweit die mit dem 
Finanzprodukt beworbe-
nen ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden.
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•  Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen

Zielen bei?

Nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung sind 

Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines Umwelt- oder 

Sozialziels beitragen.

Nachhaltige Investitionen, die zur Erreichung eines Umweltziels beitragen, werden 

beispielsweise gemessen an Schlüsselindikatoren für Ressourceneffizienz bei der 

Nutzung von Energie, erneuerbarer Energie, Rohstoffen, Wasser und Boden, für die 

Abfallerzeugung, und Treibhausgasemissionen oder für die Auswirkungen auf die 

biologische Vielfalt und die Kreislaufwirtschaft.

Unter nachhaltigen Investitionen, die zur Erreichung eines sozialen Zieles beitragen, 

werden beispielsweise Investitionen, die zur Bekämpfung von Ungleichheiten 

beitragen oder den sozialen Zusammenhalt, die soziale Integration und die Arbeits-

beziehungen fördern oder Investitionen in Humankapital oder zugunsten wirt-

schaftlich oder sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen, vorausgesetzt, dass 

diese Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unterneh-

men, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 

anwenden, insbesondere bei soliden Managementstrukturen, den Beziehungen zu 

den Arbeitnehmern, der Vergütung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung der 

Steuervorschriften.

Zusätzlich können auch taxonomiekonforme Investitionen in Betracht gezogen 

werden.

Die Bewertung der Investitionen basiert auf Informationen von spezialisierten 

externen Datenanbietern sowie auf eigenen Analysen. 

Zur Bestimmung der Mindestquote an nachhaltigen Investitionen werden die für 

die Zielfonds definierten Mindestquoten mit den Portfoliogewichten aggregiert und 

daraus die Gesamtquote berechnet.

Die nachhaltigen Investitionen tragen zu den Umweltzielen in Wirtschaftstätigkei-

ten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, nicht 

bei.

•  Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise

getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht

erheblich geschadet?

 Im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die 

für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden?“ werden Ausschlusskriterien definiert, um die 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswirkun-
gen handelt es sich um 
die bedeutendsten 
nachteiligen Auswirkun-
gen von Investitionsent-
scheidungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und Beschäfti-
gung, Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korrup-
tion und Bestechung.
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In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht 
erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen 
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden 
Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 
erheblich beeinträchtigen.

Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit 

(„ESG“) nur unzureichend Rechnung tragen. 

Hierdurch ist sichergestellt, dass keines der in Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverord-

nung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 

2020/852 („Taxonomieverordnung“) genannten Umweltziele erheblich beeinträch-

tigt wird.

–  Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

–  Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multina-

tionale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten  Nationen für Wirt-

schaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände wird geprüft, ob die

Gewinnerzielung im Einklang steht mit der Deklaration der Menschenrechte der

Vereinten Nationen sowie mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unter-

nehmen. Die Gesellschaft ist außerdem Unterzeichner der Principles for Respon-

sible Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Ausbau nachhaltiger

Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzi-

pien für verantwortliches Investieren.
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Die Anlagestrategie  
dient als Richtschnur für 
Investitionsentscheidun-
gen, wobei bestimmte 
Kriterien wie beispiels-
weise Investitionsziele 
oder Risikotoleranz 
berücksichtigt werden.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
 Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

 Ja

 Weitere Angaben hierzu können dem Jahresbericht des Fonds im Abschnitt „Zu- 

sätzliche Angaben – Angaben zur Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2020/852 

bzw. Angaben nach Art.11 Offenlegungsverordnung“ entnommen werden.

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Der Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch ist ein Mischonds und strebt als Anlageziel 

die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung unter 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien an. Das Fondsvermögen wird mindes-

tens zu 51 % in börsengehandelte Fondsarten angelegt. Die Anlagepolitik des Ampega 

ETFs-Portfolio Select Dynamisch ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitskriterien eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg 

an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem sog. Better-than-Average-

Ansatz.

Danach werden Zielfonds ausgewählt, die bei gleichen sonstigen Merkmalen unter 

Nachhaltigkeitsgesichtspunkten besser abschneiden als der Durchschnitt ihrer Wettbe-

werber. Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit eines Zielfonds werden Daten externer 

ESG-Datenanbieter genutzt. Diese aggregieren zahlreiche Nachhaltigkeitsmerkmale der 

vom Zielfonds gehaltenen Investments zu einer Gesamteinstufung, die sich mit 

derjenigen anderer Zielfonds vergleichen lässt.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erwirbt unter Berücksichtigung der vorstehenden 

Kriterien keine feststehende Auswahl von Vermögensgegenständen innerhalb einer 

Branche oder eines Sektors, sondern kann Über- und Untergewichtungen einzelner 

Branchen oder Sektoren vornehmen. Dies kann dazu führen, dass einzelne Branchen 

oder Sektoren bei der Auswahl der Vermögensgegenstände nicht berücksichtigt werden, 

während aus anderen Branchen oder Sektoren bei entsprechend positiver Beurteilung 

durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft eine Vielzahl von Vermögensgegenständen 

ausgewählt wird.

Dabei gelten Investmentanteile als investierbar, wenn Sie unter Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitsmerkmalen verwaltet werden. Hierzu wird auf Grund von internen 

Recherchen und Analysen oder unter Verwendung von ESG-Ratings in Zielfonds inves-

tiert, die die von der Gesellschaft definierten Nachhaltigkeitsmerkmale erfüllen und die 

Zielfonds sich an im Verkaufsprospekt genannten Ausschlüssen orientieren.
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Zur Bewertung der Nachhaltigkeitskriterien der Instrumente (Zielfonds) wird deren ESG 

Risk Score auf einer Skala mit Werten von 0 bis 100 betrachtet. Diese werden wie folgt 

unterschieden:

0-9,99 („Negligible Risk“ – „vernachlässigbares Risiko“), 10-19,99 („Low Risk“ – „niedri-

ges Risiko“), 20-29,99 („Medium Risk“ – „mittleres Risiko“), 30-39,99 („High Risk“ – „ho-

hes Risiko“) und >40-100 („Severe Risk“ – „schwerwiegendes Risiko“).

Konkret folgt die Investition in Zielfonds dem Leitmotiv der Positivkriterien. Das heißt, je 

niedriger der ESG-Risk-Score für ein Zielfonds ausfällt, desto positiver ist es im Sinne der 

Nachhaltigkeit. Auf diese Weise können Branchen unabhängig von der Allokation 

(typischerweise über Negativkriterien determiniert) über eine positive ESG-Selektion 

ausgesteuert werden. Dies führt dazu, dass das investierte Portfolio eine positive 

ESG-Attribution im Vergleich zum Anlageuniversum ausweisen soll. Im Speziellen 

werden im Sinne einer Quantifizierung im ESG Risk-Score eine Vielzahl an Kriterien der 

ESG-Güte zugrunde gelegt (von 0 (höchste Ausprägung) bis 100 (niedrigste Ausprä-

gung)). Das Nachhaltigkeits-Profil des investierten Portfolios sollte hierbei unter 30 

betragen, d.h. einem ESG Risiko der Kategorien „Negligible Risk“, „Low Risk“ oder 

„Medium Risk“ entsprechend. Die Einhaltung des Nachhaltigkeits-Profil wird dabei auf 

regelmäßiger Basis im ESG-Committee überprüft.

Somit soll sichergestellt werden, dass das investierte Portfolio in Bezug auf die Nachhal-

tigkeitskriterien überdurchschnittlich aufgestellt ist („Better-than-Average“). 

Nach dem Better-than-Average Auswahlprozess wird zu einem unter #1A festgelegten 

Mindestanteil (siehe Abbildung in Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses 

Finanzprodukt geplant?“) in Zielfonds investiert, die nachhaltige Investitionen gemäß 

Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung tätigen. 

•  Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele

verwendet werden?

Bei der Auswahl von Direktinvestments gilt das Folgende:

Investitionen in Unternehmen, die einen Umsatzanteil von mehr als 10% aus der

Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive

Gas und Atomstrom) generieren, sind ausgeschlossen. Gleiches gilt für Emittenten,

die einen Umsatzanteil von mehr als 10% aus der Förderung von Kohle und Erdöl

erzielen. In Unternehmen, die mehr als 10% ihrer Umsätze aus dem Abbau, der

Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer erzielen, wird nicht

investiert. Unternehmen, die gegen den UN-Global Compact verstoßen, gelten als

nicht investierbar. Abgedeckt werden in diesem Zusammenhang auch die Themen-

bereiche Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung. Als Bewertungsrichtli-

nien für Kontroversen im Bereich der Umweltprobleme werden u.a. das Prinzip der

besten verfügbaren Technik (BVT) sowie internationale Umweltgesetzgebungen
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herangezogen. Investitionen in Unternehmen, die im Zusammenhang mit geächte-

ten Waffen (gemäß „Ottawa-Konvention“, „Oslo Konvention“ und den UN-Konventio-

nen „UN BWC“, „UN CWC“) stehen, werden nicht getätigt. Bei Investitionen in 

Staaten werden Länder mit einer niedrigen Nachhaltigkeitsbewertung (Länder, die 

in die letzte Kategorie im Ranking externer Datenanbieter fallen) ausgeschlossen. 

Die Länderrisikobewertung deckt 170 Länder ab und basiert auf mehr als 40 Indika-

toren, die unter anderem der Weltbank oder den Vereinten Nationen entnommen 

sind. Dimensionen der Bewertung umfassen Umwelt-, Soziale- und Regierungsakti-

vitäten, die internationalen Konventionen und Normen entsprechen. Hierfür 

analysiert der Datenanbieter relevante Kontroversen, wie beispielsweise Versamm-

lungs- und Vereinigungsfreiheit, Korruption, Umweltverschmutzung oder Mei-

nungsfreiheit. Außerdem werden der Schutz der Menschenrechte, gesellschaftliches 

Engagement, Einhaltung der Datenschutzregelungen, Schutz der Minderheiten, 

Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit, sowie Grundsätze für Produktsicherheit und 

die Möglichkeit zur politischen Einflussnahme und Transparenz berücksichtigt. Staa-

ten, die gegen globale Normen wie den „Freedom House Index“ verstoßen, werden 

zudem ausgeschlossen. 

Bei der Zielfondsauswahl erfolgt eine Beachtung an den genannten Ausschlusskrite-

rien, um darauf hinzuwirken, dass in den Zielfondsinvestments die Emittenten von 

vornherein ausgeschlossen sind, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“) nur 

unzureichend Rechnung tragen. Über die Zielfondsdurchschau des ESG-Datenanbie-

ters hinaus erfolgt keine weitere Zielfondsdurchschau durch die Gesellschaft selbst. 

Die jeweiligen Zielfonds müssen als Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 der Verordnung 

(EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanz-

dienstleistungssektor ausgewiesen sein.

Es wird zu mindestens 75 % in Zielfonds investiert, die nach Artikel 2 Nr. 7 der 

delegierten Verordnung (EU) 2017/565 (geändert durch Delegierte Verordnung 

2021/1253) eines der folgenden Kriterien vorweisen oder einer Kombination dessen 

entsprechen:

(a) Mindestanteil in ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2

Nummer 1 der Verordnung (EU) 2020/852;

(b) Mindestanteil in nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 2 Nummer 17 der

Verordnung (EU) 2019/2088;

(c) Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren.

Hierdurch ist sichergestellt, dass keines der in Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 

2019/2088 genannten Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 der Verordnung (EU) 

2020/852 genannten Umweltziele erheblich beeinträchtigt wird.

Mit dem Fonds werden darüber hinaus nachhaltige Investitionen in Höhe von 5% 

angestrebt. Nachhaltige Investitionen sind gemäß Artikel 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-

verordnung Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines 

Umwelt- oder Sozialziels beitragen.
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Die Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh-
mensführung umfassen 
solide Managementstruk-
turen, die Beziehungen zu 
den Arbeitnehmern, die 
Vergütung von Mitarbei-
tern sowie die Einhaltung 
der Steuervorschriften.

•  Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestra-

tegie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Für diesen Fonds nicht einschlägig. 

•  Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unterneh-

men, in die investiert wird, bewertet?

Unternehmen sind erfasst, die bei ihrer Geschäftstätigkeit die in Art. 2 Nr. 17 der 

Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) genannten Governance-

Aspekte beachten. Dazu gehören nur Unternehmen, die Verfahrensweisen einer 

guten Unternehmensführung anwenden, insbesondere bei soliden Management-

strukturen, den Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der Vergütung von Mitarbei-

tern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermögensgegenstände des Fonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene 

Kategorien unterteilt. Mit „Investitionen“ werden alle für den Fonds erwerbbaren 

Vermögensgegenstände erfasst. 

Die Kategorie „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ umfasst 

diejenigen Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung 

der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden. Der Mindestan-

teil der Investitionen, die zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale erfolgen, beträgt 75%.

Die Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder 

Finanzinstrumente, für die nicht genügend Daten vorliegen, um sie für die nachhaltige 

Anlagestrategie des Fonds bewerten zu können. Bis zu 25% der Investitionen können der 

Kategorie „#2 Andere Investitionen“ entsprechen.

Die Kategorie „#1A Nachhaltige Investitionen“ umfasst nachhaltige Investitionen gemäß 

Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen 

„Taxonomiekonforme“ Umweltziele, „Andere ökologische“ und soziale Ziele („Soziale“) 

angestrebt werden können. Mindestens 5% werden in nachhaltige Investitionen 

angelegt (Kategorie „1A Nachhaltige Investitionen“). Die Kategorie „#1B Andere ökologi-

sche oder soziale Merkmale“ umfasst Investitionen, die zwar auf ökologische und 

soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifi-

zieren.

Die Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen Anteil 
der Investitionen in 
bestimmte Vermögens-
werte an.
Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der:
–  Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundli-
chen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, wider-
spiegeln

–  Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investitio-
nen der Unternehmen, 
in die investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft

–  Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betrieb-
lichen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, wider-
spiegeln.
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•  Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
 Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Gesellschaft noch keine berichteten und belastbaren 

Daten vor, um ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß den Anforderun-

gen des Artikels 3 der Taxonomie-Verordnung verbindlich bestimmen zu können. Der 

Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher mit null Prozent (0 %) 

ausgewiesen.

•  Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich

fossiles Gas und/oder Kernenergie 1 investiert?

 Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

1   Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung 
des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung 
links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und 
Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxo-
nomiekonformität 
umfassen die Kriterien für 
fossiles Gas die Begren-
zung der Emissionen und 
die Umstellung auf 
erneuerbare Energie oder 
CO2-arme Kraftstoffe bis 
Ende 2035. Die Kriterien 
für Kernenergie beinhal-
ten umfassende Sicher-
heits- und Abfallentsor-
gungsvorschriften.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanz-
produkts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 
getätigt wurden.
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder 
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien:
–  Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 

ökologischen oder sozialen Zielen.
–  Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 

die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden.

Investitionen

#1 Ausgerichtet
auf ökologische oder 

soziale Merkmale

#2 Andere
Investitionen

#1A Nachhaltige
Investitionen

#1B Andere
ökologische oder
soziale Merkmale

Andere ökologische

Soziale
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Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonfor-
men Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der 
Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonfor-
mität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, 
während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des 
Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

1. Taxonomiekonformität der
Investitionen einschließlich
Staatsanleihen*

0 %

2. Taxonomiekonformität der
Investitionen ohne Staatsanleihen*

� Taxonomiekonform

� Andere Investitionen

� Taxonomiekonform

� Andere Investitionen100 %

0 %

100 %

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit 
einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung sind 

Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines Umwelt- oder 

Sozialziels beitragen. Zusätzlich können auch taxonomiekonforme Investitionen in 

Betracht gezogen werden. Da diese sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfassen, 

wird von einer Festlegung von spezifischen Mindestanteilen für jeweils ökologische und 

soziale Investitionen abgesehen. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen 

auf Umwelt- und Sozialziele des Fonds beträgt mindestens 5%. Zur Bestimmung des 

Mindestanteils an nachhaltigen Investitionen werden die für die Zielfonds definierten 

•  Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und

ermöglichende Tätigkeiten?

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Gesellschaft noch keine berichteten und belast-

baren Daten vor, um ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß den 

Anforderungen des Artikels 3 der Taxonomie-Verordnung verbindlich bestimmen zu 

können. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher mit null 

Prozent (0 %) ausgewiesen.

sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umwelt-

ziel, die die Kriterien für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU-Taxonomie 
nicht berücksichtigen.

Ermöglichende Tätigkei-
ten wirken unmittelbar 
ermöglichend darauf hin, 
dass andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den Umwelt-
zielen leisten. 

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die 
es noch keine CO2-armen 
Alternativen gibt und die 
unter anderem Treib-
hausgasemissionswerte 
aufweisen, die den besten 
Leistungen entsprechen.
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Mindestanteile mit den Portfoliogewichten aggregiert und daraus die Gesamtquote 

berechnet. Es besteht kein separater Mindestanteil für nachhaltige Investitionen mit 

einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen 
 Investitionen?

Nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung sind 

Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die zur Erreichung eines Umwelt- oder 

Sozialziels beitragen. Zusätzlich können auch taxonomiekonforme Investitionen in 

Betracht gezogen werden. Da diese sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfassen, 

wird von einer Festlegung von spezifischen Mindestanteilen für jeweils ökologische und 

soziale Investitionen abgesehen. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen 

auf Umwelt- und Sozialziele des Fonds beträgt mindestens 5 %. Zur Bestimmung des 

Mindestanteils an nachhaltigen Investitionen werden die für die Zielfonds definierten 

Mindestanteile mit den Portfoliogewichten aggregiert und daraus die Gesamtquote 

berechnet.

 Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, 
welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen 
ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter #2 „Andere Investitionen“ fallen Investitionen, die nicht zu ökologischen oder 

sozialen Merkmalen beitragen. Hierunter fallen beispielsweise Derivate, Investitionen 

zu Diversifikationszwecken, Investitionen, für die keine Daten vorliegen, oder Barmittel 

zur Liquiditätssteuerung. Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände wird mit Ausnah-

me der Mindestausschlüsse, welche für Investitionen zu Diversifikationszwecke greifen, 

kein ökologischer oder sozialer Mindestschutz berücksichtigt.

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

DE000A0NBPM2- Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) 

DE000A3EHNN5 - Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch I (t)

www
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